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Einfache Anfrage betreffend "Landverkäufe der Stadt aus dem Landkreditkonto II" 

von Gemeinderat Peter Hausammann 

Beantwortung 

Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

In der Gemeinderatssitzung vom 1. Juli 2015 reichte Gemeinderat Peter Hausammann eine 

Einfache Anfrage an den Stadtrat nach Art. 45 des Geschäftsreglements für den Gemeinde-

rat ein. Es handelt sich dabei um Anschlussfragen zu seiner Einfachen Anfrage mit dem glei-

chen Titel vom 14. Januar 2015. 

 

Vorbemerkungen 

 

Mit dem Reglement über die Bodenpolitik verfügt der Stadtrat über ein zielführendes Instru-

ment, um dank des Landkreditkontos aktiv auf dem Immobilienmarkt zu agieren (s. Beant-

wortung Einfache Anfrage Hausammann vom 14. April 2015). Dies tut der Stadtrat mit ei-

nem gewissen Ermessensspielraum im Rahmen seiner Exekutivtätigkeit.  

 

Über Ausgaben und Einnahmen innerhalb des Landkreditkontos gibt der Geschäftsbericht 

der Stadt Frauenfeld detailliert Auskunft. 

 

Der Stadtrat bittet den Fragesteller um Verständnis, dass ein Teil der Fragen nur summarisch 

beantwortet werden. Er beantwortet die Einfache Anfrage deshalb wie folgt: 
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1. Festsetzung der Verkaufspreise 

 

Die Grundstückspreise von städtischen Grundstücken befinden sich jeweils im unteren bis 

mittleren Bereich der Preisspanne. In der Vergangenheit wurden verschiedene Schätzer be-

auftragt (z.B. Thurg. Kantonalbank, Architekturbüro Hug, Hans Rudolf Rutishauser).  

 

Bei Gewerbe- und Industrieland wird auch die Thurgauer Bodenpreisstatistik der Kantonalen 

Steuerverwaltung Thurgau zu Rate gezogen (im Ein- und Mehrfamilienhausbereich ist die 

Preisspanne zu gross). Die Preispolitik der Stadt Frauenfeld zielt nicht darauf ab, den best-

möglichen Preis zu erzielen, sondern ein möglichst attraktives Unternehmen ansiedeln zu 

können. Vor diesem Hintergrund legt der Stadtrat einen Verkaufspreis im mittleren Bereich 

fest. Dieses Vorgehen schafft Vertrauen und kann die Ansiedlung einer interessanten Unter-

nehmung positiv beeinflussen. Der Baulandpreis ist selbstverständlich ein wichtiges Kriterium 

für den Investitionsentscheid. 

 

Bei der Auswahl der Käufer von Gewerbe- und Industrieland beachtet der Stadtrat verschie-

dene Faktoren, die den Wirtschaftsstandort Frauenfeld möglichst positiv beeinflussen: 

 

 hohe Anzahl Arbeitsplätze im Verhältnis zur Fläche 

 gute Wertschöpfung am Standort selber (Zulieferer können womöglich profitieren) 

 möglichst gute Ausnutzung der Fläche und der Bauhöhe 

 architektonisch attraktive Umsetzung 

 spannender und guter Produktions- oder Dienstleistungsinhalt 

 Emissionen auf Nachbarn und Anwohner 

 Vertrauensverhältnis zur Unternehmungsleitung, um Land- und Unternehmensspeku-

lationen zu vermeiden  

 

Die letzte Ansiedlung war die Firma Skyframe im Industriegebiet Juch. 

 
 

2. Konkrete Verkaufspreise EFH 

 

Der Baulandpreis in der Gertwies betrug 550 Franken pro m2 (Zone für Ein- und Zweifamili-

enhäuser). Die Preisfestsetzung erfolgte Anfang 2008 in Absprache mit dem Verwaltungsrat 

der Bürgergemeinde, dem rund die Hälfte der Grundstücke gehörte. 
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In der gleichen Zone befinden sich die beiden Grundstücke an der Obergriesenstrasse. Der 

Landpreis betrug ebenfalls 550 Franken pro m2. 

 

Der Preis für das Grundstück an der Wellenbergstrasse betrug 340 Franken pro m2 (Dorfzo-

ne). Darauf befinden sich eine Scheune (Abbruchobjekt) und ein Hydrantenschopf. 

 

 

3. Konkrete Verkaufspreise Gewerbe 

 

Birchet (Industriezone): Mit der Schweizerischen Post (damals Schweizerische Eidgenossen-

schaft) wurde im Jahr 1997 ein Kaufrechtsvertrag abgeschlossen. Der Gemeinderat hat am 

15. Januar 1997 dem Baurechtsvertrag zwecks Erstellung des Paketpostverteilzentrums zuge-

stimmt und im Rahmen dieses Geschäfts wurde dem Gemeinderat auch der Kaufrechtsver-

tragsentwurf zur Kenntnis gebracht. Der Basiskaufpreis betrug 240 Franken pro m2. Das 

Kaufrecht wurde seitens der Post nicht rechtzeitig ausgeübt. Deshalb hatte der Stadtrat die 

Möglichkeit den Kaufpreis nach oben anzupassen. Zum Zeitpunkt des Verkaufs im Jahr 2008 

lag der Landpreis für Industrieland an vergleichbarer Lage in der Grössenordnung von  

300 Franken pro m2. An dieser hat sich der Stadtrat bei den Vertragsverhandlungen orien-

tiert. 

 

Hungerbüelstrasse (Zone für Gewerbe und Kleinindustrie): Der Kaufvertrag mit der Trachsel 

AG Immobilien wurde im Jahr 2007 beurkundet. Der Eigentumsübertrag erfolgte im Jahr 

2012. Der Verkaufspreis lag zwischen 320 und 350 Franken pro m2. 

 

Geisskopf (Industriezone): Mit der Firma Skyframe konnte 2013 ein absolutes Vorzeigeunter-

nehmen nach Frauenfeld geholt werden. Der Kaufvertrag wurde mit der GUBEO Immobilien 

AG abgeschlossen. Der Verkaufspreis betrug deutlich über 300 Franken pro m2. 

 

Mit Rücksicht auf die Unternehmen erfolgt keine detailliertere Auskunft. Diese Käuferschaft 

erwartet von der Stadt Frauenfeld eine gewisse Diskretion (s. auch Einleitung der Beantwor-

tung vom 14. April 2015). 

 

 

4. Verkauf von Land für den Bau von Mehrfamilienhäusern 

 

Im Landkreditkonto befindet sich lediglich ein unüberbautes Grundstück, das sich in der 

Wohnzone W3 befindet und somit für den Bau von Mehrfamilienhäusern geeignet ist. Es 
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handelt sich um die Parzelle Nr. 20013 am Wellhauserweg. Wie bereits in der Beantwortung 

der Einfachen Anfrage vom 14. April 2015 ausgeführt wurde, hat der Stadtrat dieses Grund-

stück bis jetzt bewusst nicht auf den Markt gebracht.  

 

Von diesem Grundstück wurde im Jahr 2005 ein Teilstück von 656 m2 (Gesamtfläche der 

städtischen Parzelle: 10‘204 m2) an die Swiss Life verkauft, die auf der angrenzenden Parzelle 

Nr. 20352 Mehrfamilienhäuser erstellt hat. Die Bauherrschaft konnte so die bauliche Ausnüt-

zung erhöhen. Das Land wurde für 342 Franken pro m2 verkauft. 

 

Der Verkauf der städtischen Grundstücke an der Bach-/Kesselstrasse erfolgte an das Konsor-

tium Bachstrasse (Schlatter AG, Staub Treuhand AG und Antoniol Huber Architekten) zwecks 

Erstellung der Wohnüberbauung „Stadtvillen an der Murg“. Der Landpreis in diesem städte-

baulich wichtigen Entwicklungsgebiet wurde 2007 festgelegt und lag zwischen 550 und 600 

Franken pro m2. Das gesamte Gebiet befand und befindet sich in der Wohnzone W4.  

 

Mit dem Gestaltungsplan "Bach-/Kesselstrasse" konnte eine Bruttogeschossfläche von maxi-

mal 6‘437 m2 realisiert werden. Dies entspricht einer Ausnützungsziffer (AZ) von 0.96, was 

gegenüber der Regelbauweise (AZ von 0.8) eine Mehrausnützung von 20 Prozent ist. Die 

Realisierung der Überbauung gemäss Gestaltungsplan war viele Jahre blockiert und konnte 

nur durch das Einbringen der städtischen Grundstücke erfolgen. Es wurden fünf Mehrfamili-

enhäuser mit 25 Wohnungen und einer Tiefgarage für 73 Autos erstellt. Da die Stadt nicht 

Bauherrin war, sind Angaben zu Art und Preissegment beim Konsortium Bachstrasse zu er-

fragen. 

 

 

Frauenfeld, 22. September 2015 

 NAMENS DES STADTRATES FRAUENFELD 

 Der Stadtpräsident Der Stadtschreiber 
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